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§ 23 TKJHG Allgemeine
Bestimmungen

 TKJHG - Kinder- und Jugendhilfegesetz – TKJHG, Tiroler

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 07.02.2021

(1) P egeverhältnisse können als ö entliche P egeverhältnisse im Rahmen einer Erziehungshilfe oder als private

P egeverhältnisse begründet werden. Ö entliche P egeverhältnisse umfassen auch sozialpädagogische

Pflegeverhältnisse und Bereitschaftspflegeverhältnisse.

(2) Die Ausbildung und fachliche Begleitung von P egepersonen kann durch private Kinder- und

Jugendhilfeeinrichtungen (§ 12) oder durch Einrichtungen der Erwachsenenbildung erfolgen.

(3) Auf Verlangen ist im Rahmen von ö entlichen P egeverhältnissen tätigen P egepersonen ein P egeelternausweis

auszustellen.
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